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 Veröffentlicht am 30.06.1998

Norm

UVG §4 Z2

Rechtssatz

War das Kind nach den Umständen des Einzelfalls nicht verp4ichtet, die erstmalige Festsetzung eines

Unterhaltsbeitrags zur Ermöglichung einer nachfolgenden Unterhaltsbevorschussung zu beantragen, so kann ihm

auch die Unterlassung eines Rechtsmittels gegen die Antragsabweisung in einem dennoch eingeleiteten

Unterhaltsfestsetzungsverfahren nicht als Vernachlässigung einer Rechtsp4icht, die einem Anspruch auf

Unterhaltsbevorschussung entgegenstehen könnte, vorgeworfen werden.
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